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Auf Grund der §§ 55 und 57 des Allgemeinen Sicherheits- und 
Ordnungsgesetzes in der Fassung vom 11. Oktober 2006 (GVBl. 
S. 930), das zuletzt durch Gesetz vom 7. April 2015 (GVBl. S. 66) 
geändert worden ist, verordnet der Senat:

§ 1 Geltungsbereich
Diese Verordnung gilt für alle öffentlichen Straßen, öffentlichen 

Grün- und Erholungsanlagen und sonstigen Anlagen, die dem öf-
fentlichen Verkehr gewidmet sind, der öffentlichen Benutzung die-
nen oder auf, an oder in denen ein tatsächlicher öffentlicher Verkehr 
stattfindet.

§ 2 Verbot 
(1) Das Betteln von Kindern und in Begleitung von Kindern ist 

verboten. 
(2) Im Sinne dieser Verordnung sind Kinder Personen, die noch 

nicht vierzehn Jahre alt sind.

§ 3 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 57 des Allgemeinen Sicher-

heits- und Ordnungsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig entgegen § 2 Absatz 1 in Begleitung von Kindern bettelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500 
Euro geahndet werden.

§ 4 Inkrafttreten und Außerkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Ge-

setz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.
(2) Diese Verordnung tritt zehn Jahre nach ihrem Inkrafttreten 

außer Kraft.

Berlin, den 22. Dezember 2015

Der Senat von Berlin

Michael  M ü l l e r
Regierender Bürgermeister

Frank  H e n k e l
Senator für Inneres und Sport 

Verordnung
über das Verbot des Bettelns von Kindern und in Begleitung von Kindern

Vom 22. Dezember 2015
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722), in 
Verbindung mit § 6 Absatz 3 und mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 
2015 (GVBl. S. 283), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan 6 – 28 B vom 15. Juli 2015 für die Grund-

stücke Ostpreußendamm 84–85A und 89 sowie für Teilflächen der 
Grundstücke Ostpreußendamm 85B–88 und 89A–92 im Bezirk 
Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil Lichterfelde wird festgesetzt. 

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Steg-

litz-Zehlendorf von Berlin, Abteilung Soziales und Stadtentwick-
lung, Stadtentwicklungsamt, – Fachbereich Vermessung und Katas-
ter –, eine beglaubigte Abzeichnung des Bebauungsplans kann beim 
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin, Abteilung Soziales und 
Stadtentwicklung, Stadtentwicklungsamt, – Fachbereich Stadtpla-
nung –, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 6 – 28 B 

im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil Lichterfelde
Vom 5. Januar 2016 

§ 4
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb eines Jahres seit Verkündung dieser Verordnung gegen-
über dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin schriftlich gel-
tend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in 
Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Absatz 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung 
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Berlin, den 5. Januar 2016 

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin

Norbert  K o p p
Bezirksbürgermeister

Frank  M ü c k i s c h
Bezirksstadtrat
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Aufgrund des § 93 Absatz 1 und 2 des Gerichtsverfassungsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I 
S. 1077), das zuletzt durch Artikel 131 der Verordnung vom 31. Au-
gust 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, in Verbindung mit 
§ 1 der Verordnung zur Übertragung der Ermächtigung zum Erlass 
von Rechtsverordnungen nach § 93 Absatz 1 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 599) verordnet 
die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz:

 § 1
Beim Landgericht Berlin werden 15 Kammern für Handelssachen 

gebildet.

§ 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Januar 2016

Senatsverwaltung für Justiz  
und Verbraucherschutz
Thomas H e i l m a n n

Verordnung
zur Bildung von Kammern für Handelssachen 

beim Landgericht Berlin
Vom 7. Januar 2016
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